
Wenn auch Sie sich als Stifter für die Bürgerstiftung Bürger
helfen Bürger Seukendorf engagieren möchten, wenden Sie
sich bitte an die Gemeinde Seukendorf oder an die Stif-
tungsexperten der Sparkasse Fürth, die ausführliches In-
formationsmaterial für Sie bereithalten. Selbstverständlich
nimmt die Bürgerstiftung Bürger helfen Bürger Seukendorf
nicht nur Zustiftungen, sondern auch Spenden entgegen.
Stiftungszuwendungen können steuerlich geltend gemacht
werden.

Ab einem Betrag von 200 Euro erhöht Ihre Zuwendung das
Stiftungsvermögen, soweit sie nicht als Spende gekenn-
zeichnet wurde. Spenden sind in jeder Höhe möglich.

Bankverbindung der Stiftergemeinschaft bei der
Sparkasse Fürth:
Konto-Nr. 9 953 563
BLZ 762 500 00
Verwendungszweck: Bürgerstiftung

Bürger helfen Bürger Seukendorf.
(bitte ab 200,-- Euro angeben, ob Spende oder Zustiftung)

Gemeinde Seukendorf
Nürnberger Straße 2, 90587 Veitsbronn
Telefon 0911 75208-29
tanzberger@veitsbronn.de

Sparkasse Fürth
Stiftungsberatung, Helmut Nipkau
Telefon 0911 7878-1352
helmut.nipkau@sparkasse-fuerth.de

Herausgeber: Gemeinde Seukendorf. Hinweis: Dies ist lediglich eine unverbindliche Infor-
mationsschrift. Für die Stiftung sind nur die in der Broschüre zur „Stiftergemeinschaft der
Sparkasse Fürth“ gemachten Angaben maßgeblich. Gestaltung: www.buehring-media.de
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b Ich kann dauerhaft Projekte in Seukendorf zur Förde-
rung des Gemeinwohls unterstützen.

b Ich kann mit einer Zustiftung ein persönliches Zei-
chen setzen – für mich selbst, für meinen Lebens-
partner, für die Gemeinde Seukendorf.

b Ich kann etwas von dem weitergeben, was ich selbst
im Leben erhalten habe, und übernehme gesell-
schaftliche Verantwortung.

b Ich kann meine Zuwendungen an die Stiftung steuer-
lich geltend machen.

b Ich kann anonym oder öffentlich stiften und damit
etwas ewig Wirkendes schaffen.

Gute Gründe für die
Bürgerstiftung

Bürgerstiftung
Bürger helfen Bürger
Seukendorf

In der Gemeinde
Seukendorf wirken

Die Bürgerstiftung Bürger helfen Bürger Seukendorf ist
u. a. auf folgenden Gebieten zum Wohle der Bevölkerung
der Gemeinde Seukendorf tätig:

b öffentliches Gesundheitswesen,
b Jugend- und Altenhilfe,
b Kultur, Kunst und Denkmalpflege,
b Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Studentenhilfe,
b Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege,
b Freie Wohlfahrtspflege,
b Rettung aus Lebensgefahr,
b Tierschutz,
b Sport,
b Heimatpflege und Heimatkunde,
b Wissenschaft und Forschung,
b Religion, Mildtätigkeit, kirchliche Zwecke.

Über die jährliche Verwendung der Erträge aus dem Stif-
tungskapital entscheidet der Stiftungsrat zum Wohle der
Bevölkerung der Gemeinde Seukendorf. Zu Mitgliedern des
Stiftungsrates wurden vom Gemeinderat bestellt:  Der Erste
und Zweite Bürgermeister der Gemeinde Seukendorf, je ein
Vetreter der evangelischen und katholischen Kirche sowie
Herr Schiener als Initiator der Bürgerstiftung Bürger helfen
Bürger Seukendorf. 

H i l f e  s p e n d e n ,  Z u k u n f t  s t i f t e n

Unsere Bürgerstiftung
braucht Ihre  Unterstützung

Die Bürgerstiftung Bürger helfen Bürger Seukendorf ist eine Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth



Bis zu 20 % des Gesamtbetrages der Einkünfte sind als
Sonderausgaben jährlich abzugsfähig. 

Der oben beschriebene Sonderausgabenabzug steht
Ihnen auch bei Zustiftungen offen. Zusätzlich können Sie
als Stifter/Stifterin weitere Beträge in Höhe von 1 Mio.
Euro (bei gemeinsam veranlagten Ehegatten 2 Mio. Euro)
im Rahmen des Sonderausgabenabzugs geltend machen.
Dieser Betrag kann steuerlich auf bis zu 10 Jahre verteilt
werden.

Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig von der Erb-
schaftsteuer befreit.

Die Einbringung der Vermögensgegenstände innerhalb
von 24 Monaten nach dem Todesfall führt zum rückwir-
kenden Erlöschen der angefallenen Erbschaftsteuer.

Spenden werden unmittelbar für die
Zweckverwirklichung der Stiftung ver-
wendet. 

Ihre Zustiftung erhöht das Stiftungsver-
mögen. Aus den Erträgen der Vermö-
gensanlage werden die Stiftungszwecke
dauerhaft verfolgt.

Sie können Ihre Zuwendung an die Bür-
gerstiftung Bürger helfen Bürger Seuken-
dorf in der Stiftergemeinschaft der Spar-
kasse Fürth in einer letztwilligen Verfü-
gung (Testament/Erbvertrag) festlegen.
Hierfür wird empfohlen, einen juristi-
schen Berater hinzu zu ziehen. Ein Stif-
tungsrat aus derzeit fünf Mitgliedern
wacht dauerhaft darüber, dass die Erträge
satzungsgemäß verwendet werden. 

Zustiftung geerbten Vermögens durch die
Erben.

Spenden:

Zustiftungen
zu Lebzeiten:

Letztwillige
Verfügung:

Zustiftung
durch Erben:

Steuerliche VorteileZuwendungsmöglichkeiten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Mit der Bürgerstiftung Bürger helfen Bür-
ger Seukendorf  wurde eine Einrichtung
geschaffen, die in der Zukunft als weite-
res Fundament für  gesellschaftliches En-
gagement  wirken soll.  Unter dem Motto
„Bürger helfen Bürger“ soll die Bürger-
stiftung keine  reine Einrichtung der Be-
hörde darstellen, sondern eine Institu-

tion der Bürgerschaft. 
Im Gespräch mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern stelle
ich immer wieder fest, dass es nicht an guten Ideen und an
Einsatzwillen, sondern oft an finanziellen Mitteln fehlt, um
etwas auf den Weg zu bringen.

Anderseits gibt es Menschen, die zwar nicht die Zeit haben,
sich ehrenamtlich zu engagieren, dafür aber bereit sind, in
ihrer Umgebung mit finanziellen Mitteln zu helfen. Das hat
uns bewogen, die Bürgerstiftung Bürger helfen Bürger Seu-
kendorf zu gründen.

Jeder von Ihnen kann sich daran – auch mit kleinen Beiträgen
– beteiligen. Helfen Sie mit, dass andere Hilfe leisten können.
Sie werden feststellen, dass dies dem  Geholfenen ebenso er-
freut wie dem Helfer.

Gestalten Sie mit Ihrer Zustiftung die Zukunft Seukendorfs mit.

Ihr

Werner Tiefel
Erster Bürgermeister

Vermögen stiften
bedeutet Zukunft gestalten

Spenden hilft
kurzfristig, stiften

hilft dauerhaft


